	Firma : 
	Betriebsanweisung

nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV § 14)
	Nummer: 
Datum: 

Nächste Überprüfung: 

Unterschrift: 

	Arbeitsbereich:

 EINF‹GENGRAFIK "C:\\Programme\\MSOffice\\Vorlagen\\TUM\\TUM2.WMF" \* MERGEFORMAT \d 
	Arbeitsplatz: 
Tätigkeit: 
	Bearbeiter: 

Verantwortliche: 

	Gefahrstoffbezeichnung

	
	Reizend, Umweltgefährlich
Lieferant: 
	

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Diese Betriebsanweisung gilt für die folgenden Produkte:  
Easy-Mix S 50 Harz (D) 

Reizt die Augen und die Haut. 
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
	     

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.

Geeignete Löschmittel:     Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl.
 
Handschutz:      Schutzhandschuhe, siehe Sicherheitsdatenblatt Pos. 8. 
Atemschutz:      Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung. 

Augenschutz:    dicht schließende Schutzbrille Schutzschild verwenden. 

Körperschutz:   leichte Arbeitsschutzkleidung 
Allgemeine Schutzmaßnahmen: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.


Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: 
Während des Umgangs mit dem Produkt keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen. Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeits- und Lagerraum aufbewahren. Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen.

Beschränkung für Beschäftigte:

Der  Umgang mit Gefahrstoffen ist für Jugendliche nur erlaubt, wenn es zur Erreichung des Ausbildungsziels erforderlich ist.
Dabei müssen die Jugendlichen mindestens 16 Jahre alt sein und durch einen Fachkundigen beaufsichtigt werden. 

	

	Verhalten im Gefahrfall

	
	siehe: BETRIEBLICHER ALARMPLAN            Persönliche Schutzkleidung verwenden. 
Unbeteiligte warnen!                                              Bei Verschmutzung von Gewässern oder Kanalisation zuständige Behörden Verletzte Erste-Hilfe leisten!                                  informieren. 
Vorgesetzten, Meister/Vorarbeiter, alarmieren!    Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Feuerwehr/Notarzt alarmieren (112/110)!             Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

                                                                                In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.  
                                                                                Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen! 
	

	Erste Hilfe
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Notruf:


	Auch Personen mit geringfügigem Gefahrstoffkontakt sollten dem Arzt zugeführt werden. Geben Sie die Gefahrstoffbezeichnung, wenn vorhanden das DIN-Sicherheitsdatenblatt oder ggf. eine Stoffprobe mit weiteren Informationen zum Arzt mit. 

· Allgemein:         Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. 

· Haut:                    Keine Lösungsmittel oder Verdünnung verwenden.
                                 Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
· Augen:                 Kann oberflächige Verbrennungen verursachen. 
                                 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen.
· Verschlucken:  Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Verschlucken reichlich Wasser trinken: 
· Einatmen:           Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
	

	Sachgerechte Entsorgung

	
	Produkt:         Ausgehärtetes Material ist inert und kann wie Bauabfall entsorgt werden. Unter Beachtung der örtlichen 
                          behördlichen Bestimmungen beseitigen. 
Verpackung:  Nicht kontaminierte Verpackungen können wie Hausmüll behandelt werden. 
                          Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
	


